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Abschnitt I: Bewertungsbericht der Gutachter 

 

Einleitung 

Die hier vorliegenden Studiengänge des Ein-Fach Bachelor „Kulturwirt“ und des konsekuti-

ven Ein-Fach Master „Kulturwirt“ speisen sich aus der geisteswissenschaftlichen Fakultät 

(Campus Essen) sowie der Mercator School of Management (Campus Duisburg), was be-

deutet, dass sie eine große Diversität von Forschungs- und Lehrgegenständen sowie von 

Methoden vereinen. Der „Kulturwirt“ stellt eine Kombination von Betriebswirtschaftslehre und 

einem geisteswissenschaftlichen Vertiefungsfach (wählbar sind: Englisch, Spanisch, Franzö-

sisch, Niederländisch oder Türkisch) dar. Der Bachelorstudiengang soll reakkreditiert wer-

den, während der Masterstudiengang zur Erstakkreditierung vorliegt. Er soll zum Winterse-

mester 2013/14 starten. 

Zwischen den Campi Essen und Duisburg pendeln zwei Busse für die Lehrenden und Stu-

dierenden der Universität Duisburg-Essen. Die Lehrenden und Programmverantwortlichen 

der geisteswissenschaftlichen Fakultät in Essen und der Mercator School of Management 

arbeiten seit Jahren erfolgreich und engagiert zusammen. Die Gutachter gewannen den Ein-

druck, dass die Lehrenden und Programmverantwortlichen dabei stets die Qualität von Stu-

dium und Lehre im Fokus haben. 

Grundlagen des Bewertungsberichtes sind die Lektüre der Dokumentation der Hochschule 

und die Vor-Ort-Gespräche in Essen. Die Bewertung beruht auf den zum Zeitpunkt der Ver-

tragslegung gültigen Vorgaben des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz. 

 

1 Kulturwirt (B.A.) 

1.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes   

(Kriterium 2.1, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.1 ist erfüllt. 

Für das beantragte Studiengangkonzept werden in der Prüfungsordnung (§ 2) fachliche und 

überfachliche Qualifikationsziele formuliert, die dem Abschluss Bachelor of Arts adäquat 

sind. Es handelt sich dabei um die folgenden Ziele: 

(1) Der Bachelor-Studiengang „Kulturwirt“ ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studien-

gang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. 

(2) Er hat zum Ziel, wissenschaftliche Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbe-

zogene Qualifikationen zu vermitteln. Im Bachelor-Studiengang Kulturwirt erwerben die Stu-

dierenden unter Berücksichtigung der Veränderungen und Anforderungen der Berufswelt 

fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, die sie zu wissenschaftlichem Arbeiten, zur 

kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln 

befähigen. Das Studium vermittelt insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die dazu die-

nen, kulturwissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Theorie sowie kulturwissenschaftli-

che und betriebswirtschaftliche Praxis in eine arbeitsmarktorientierte Berufstätigkeit umzu-

setzen. 
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Die Qualifikationsziele des beantragten Studiengangkonzepts beziehen sich somit in einer 

angemessenen Weise auf eine wissenschaftliche Befähigung der Absolventen, auf die Befä-

higung der Absolventen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, und auf die Per-

sönlichkeitsentwicklung der Absolventen. Die Gutachter empfehlen, die Qualifikationsziele 

auch auf das zivilgesellschaftliche Engagement zu beziehen. 

 

1.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem   

(Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.2 ist zum Teil erfüllt. 

 

1.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse 

Das Studiengangskonzept beinhaltet Wissensverbreiterung und Wissensvertiefung in einer 

der Qualifikationsstufe angemessenen Weise. Wissen und Verstehen von Absolventen bau-

en auf der Ebene der Hochschulzugangsberechtigung auf und gehen über diese wesentlich 

hinaus. Durch Einführungsveranstaltungen in die Fachwissenschaft BWL und in das jeweili-

ge geisteswissenschaftliche Fach haben Absolventen ein breites und integriertes Wissen 

und Verstehen der wissenschaftlichen Grundlagen ihres Lerngebietes nachgewiesen. Sie 

verfügen durch Seminare, Kolloquien und Exkursionen über ein kritisches Verständnis der 

wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden ihres Studienprogramms und sind in der La-

ge, ihr Wissen vertikal und horizontal zu vertiefen. Ihr Wissen und Verstehen entspricht da-

her dem Stand der Fachliteratur und schließt zugleich einige vertiefte Wissensbestände auf 

dem aktuellen Stand der Forschung in ihrem Lerngebiet ein. 

Der Studiengang vermittelt instrumentale, systemische und kommunikative Kompetenzen 

entsprechend der jeweiligen Qualifikationsstufe. Absolventen sind fähig, ihr Wissen und Ver-

stehen auf ihre Tätigkeit oder ihren Beruf anzuwenden und Problemlösungen und Argumente 

in ihrem Fachgebiet zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Das haben sie in ihrem Pflicht-

praktikum gezeigt. Durch Referate und Hausarbeiten können sie relevante Informationen 

insbesondere in ihrem Studienprogramm sammeln, bewerten und interpretieren. Sie sind in 

der Lage, daraus wissenschaftlich fundierte Urteile abzuleiten, die gesellschaftliche, ethische 

und wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen sowie weiterführende Lernprozesse zu 

gestalten. Kommunikative Kompetenzen erlernen sie in Seminaren mit Diskussionsanteil, 

durch Referate und im Ergänzungsbereich. Der Ergänzungsbereich umfasst u.a. die Ausbil-

dung der Studierenden in Schlüsselkompetenzen (Methoden-, Selbst- und Sozialkompe-

tenz).  Daher sind sie kompetent, fachbezogene Positionen und Problemlösungen zu formu-

lieren und argumentativ zu verteidigen sowie sich mit Fachvertretern und mit Laien über In-

formationen, Ideen, Probleme und Lösungen auszutauschen. Sie können ferner Verantwor-

tung in einem Team übernehmen. 

Der Studiengang entspricht gänzlich den formalen Anforderungen der jeweiligen Qualifikati-

onsstufe in Bezug auf Zugangsvoraussetzungen, Dauer, Anschlussmöglichkeiten und Über-

gänge aus beruflicher Bildung. Die Qualifikation für das Studium im Bachelorstudiengang 

„Kulturwirt“ wird durch das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder 
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fachgebundene Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder ein von der zuständi-

gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis erworben. Zugang zu dem Ba-

chelor-Studiengang „Kulturwirt“ hat nach § 49 Abs. 6 HG auch, wer sich in der beruflichen 

Bildung qualifiziert hat.  

Die Dauer des beantragten Studiengangkonzepts umfasst 180 ECTS-Punkte und 6 Semes-

ter. Der Abschluss Bachelor of Arts ermöglicht den Absolventen, ein Masterstudium anzu-

schließen. Die Übergänge aus der beruflichen Bildung sind in der Bachelor-Prüfungsordnung 

in § 13 Abs. 5 geregelt. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Qualifi-

kationen können auf bis zur Hälfte der nachzuweisenden ECTS-Punkte angerechnet werden.  

 

1.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

Die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben werden größtenteils erfüllt. Eine strukturelle 

Vermischung der Studiengangssysteme, Bachelor/Master auf der einen Seite und Magis-

ter/Diplom auf der anderen Seite, liegt nicht vor. 

Der Bachelor ist als erster berufsqualifizierender Abschluss konzipiert.  Für den abge-

schlossenen Studiengang wird nur ein Grad vergeben. Die Bezeichnung des Abschlusses 

entspricht den Vorgaben. Die Prüfungsordnung enthält in § 28, Abs. 3 eine Regelung für 

relative Noten in Form der Grading Tables aus dem aktuellen ECTS Users Guide. Die Ab-

schlussarbeit umfasst 12 ECTS-Punkte. Die Regelstudienzeit des Studiengangs entspricht 

mit 180 ECTS-Punkten und 6 Semestern ebenfalls den Vorgaben.  

Es liegen Regelungen (Prüfungsordnung § 13 Abs. 5) für die Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten im Umfang von bis zur Hälfte 

der vorgesehenen Leistungspunkte vor. 

Der Studiengang ist modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem versehen. Die den 

ECTS-Punkten zugrunde liegende Arbeitszeit ist gemäß den Strukturvorgaben zutreffend 

festgelegt. Pro Leistungspunkt werden 30 Stunden zugrunde gelegt. Pro Studienjahr werden 

60 ECTS-Punkte nicht überschritten. Die Module fassen thematisch und zeitlich abgerunde-

te, in sich geschlossene und mit Leistungspunkten belegte Studieneinheiten zusammen. 

Module können innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Die Modulgröße unterschrei-

tet teilweise 5 ECTS-Punkte. Die Abweichungen begründet die Universität folgendermaßen: 

Das Modul IX des Vertiefungsfaches "Englisch" besteht aus zwei landeskundlichen Veran-

staltungen zu jeweils 2 Credits. Es erfüllt daher nicht die Strukturvorgaben, dass Module 

mindestens einen Umfang von fünf ECTS aufweisen sollten. Je nach Schwerpunktlegung 

schließen die Studierenden im 6. Semester das Modul "Focus on Linguistics" oder "Focus on 

Literature" ab. Dieses Modul führt auf die Bachelor-Arbeit in der jeweiligen Spezialisierung 

hin. In Rahmen des didaktischen Konzepts des Gesamtstudiengangs sollen die Studieren-

den auch durch kulturwissenschaftlichen fokussierte Veranstaltungen im Sinn der Landes-

kunde Impulse für die Themenfindung der Bachelor Arbeit bekommen (schließlich handelt es 

sich um Kulturwirte). Um dies zu gewährleisten, ohne jedoch die Studierenden durch eine 

zusätzlich hohe Arbeitsbelastung in der Vorbereitung zur Bachelor-Arbeit zu belasten, sind 

die beiden Seminare des Moduls IX lediglich mit jeweils 2 ECTS beziffert. Vor diesem Hin-

tergrund erlaubt das Modul den Studierenden eine thematische Schwerpunktsetzung oder 
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wahlweise Ausdifferenzierung ihrer Kenntnisse der zeitgenössischen und/oder historischen 

Anglophonen Kultur. Das Modul behandelt historische, politische, kulturelle und soziale 

Schlüsselthemen einer anglophonen Region/Epochen bzw. kulturvergleichend über mehrere 

Regionen/Epochen Für diese Teilbereiche wurden in den vorhergehenden Modulen (III, V, 

und VI) überblicksartig die Grundlagen geschaffen und die Studierenden können sich aus 

den Angeboten auch schon im Hinblick auf die Bachelor-Arbeit ihren Interessen spezifisch 

Seminare wählen. 

Die Gutachter bewerten die Begründung als nachvollziehbar und sehen keinen Mangel. 

Die Modulbeschreibungen entsprechen den KMK-Vorgaben und enthalten die Vorausset-

zungen für die Vergabe von Leistungspunkten, den Arbeitsaufwand, getrennt nach Kontakt-

zeit und Selbststudium, eine Beschreibung von Inhalten und Qualifikationszielen, die nach-

vollziehbar und verständlich beschrieben sind, die Lehrformen, die Voraussetzungen für die 

Teilnahme, die Verwendbarkeit, Prüfungen und Prüfungsdauer, Häufigkeit des Angebots und 

Dauer des Moduls. Module werden grundsätzlich mit nur einer Prüfung abgeschlossen. Für 

die Ausnahmen führt die Universität folgende Begründung an: 

Im Studiengang "Kulturwirt" enthalten die Basis- und Aufbaumodule der Geisteswissenschaf-

ten sowie die Module der BWL-Modulteilprüfungen. Durch die Modulteilprüfungen werden 

Teilkompetenzen, die jeweils schwerpunktmäßig in einer dem Modul zugehörigen Lehrver-

anstaltung erworben werden, gezielter geprüft. Diese Prüfungsform bietet sich insbesondere 

bei solchen Modulen an, in denen eine starke Wissenskompetenz erworben wird, wie zum 

Beispiel in den Einführungsmodulen und sprachpraktischen Modulen. Diese Module sind so 

konzipiert, dass sie in der Regel Kompetenzen und Methoden aller fachwissenschaftlichen 

Teilbereiche beinhalten,  in den Geisteswissenschaften z.B. der Literatur-, Sprach- und Lan-

deswissenschaft. In der ersten Studienphase geht es vor allem um die Aneignung von 

Grundlagenwissen, welches sich für die Studierenden auch zunächst als getrennte Wissens-

bereiche festigen muss, um dann im weiteren Studium zu bereichsübergreifenden  Kompe-

tenzen führen zu können. Gleichzeitig stellt jedoch Interdisziplinarität im "Kulturwirt" ebenfalls 

eine der zentralen und grundlegenden Kompetenzen dar. Um beiden Anforderungen Genüge 

zu tun, ist aus didaktischer Sicht für die entsprechenden Module die Prüfungsform der Mo-

dulteilprüfungen gewählt worden. Interdisziplinäres Wissen und Arbeiten setzt disziplinäre 

Kompetenzen voraus. Eine Prüfungsstruktur mit Modulteilprüfungen gestattet innerhalb die-

ser Module die getrennte Festigung von Grundlagenwissen und erlaubt zugleich den Studie-

renden die Entwicklung eines integrativ-kritischen Verständnisses der wissenschaftlichen 

Methoden und Theorien der gesamten Fachwissenschaft. Innerhalb eines Moduls erwerben 

Studierenden so schon in der Anfangsphase des Studiums durch integrative Synergieeffekte 

interdisziplinäre Kompetenzen, während die Prüfungsform der Modulteilprüfung die grundle-

gende Wissenskompetenz der disziplinären oder teildisziplinären Bereiche sicherstellt. Daher 

ist es didaktisch sinnvoller und auch notwendig, hier in Modulteilprüfungen zu prüfen. Glei-

ches gilt für die Sprachpraxis-Module, in denen Kompetenzen in mündlicher und schriftlicher 

Sprachbeherrschung Qualifikationsziele sind. Diese Kompetenzen lassen sich nicht didak-

tisch sinnvoll in einer Modulprüfung abprüfen.  

Konsequenterweise finden sich in den Modulen der Geisteswissenschaften der zweiten Stu-

dienphase keine Modulteilprüfungen mehr, da hier die Studierenden einen Schwerpunk ge-

wählt haben.  
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Für Modulteilprüfungen im Bereich der BWL gilt: 

Die Prüfungsform und -anzahl in den Modulen der Betriebswirtschaftslehre wurde unter Be-

rücksichtigung der jeweils in den Veranstaltungen respektive Modulen zu vermittelnden 

Kompetenzen, aber auch unter Beachtung der in einer intensiven interdisziplinären Vernet-

zung der Mercator School of Management begründeten organisatorischen Einschränkungen 

entwickelt. Grundsätzlich wird jede Veranstaltung der wirtschaftswissenschaftlichen Anteile 

des Studiums mit einer schriftlichen Prüfung von 60 bis 120 Minuten Dauer abgeschlossen. 

Durch eine Aufteilung des Semesters in verschiedene, zeitlich gestreute Lehr- und Prü-

fungsphasen wird die Prüfungsbelastung über das Semester verteilt. Das System der Ein-

zelprüfungen hat sich bisher nicht nur in Bezug auf Lernerfolg, flexiblere Studierbarkeit und 

Studienzeitverkürzung bewährt, sondern trägt auch der umfangreichen interdisziplinären 

Vernetzung der MSM Rechnung. Der Export von Lehrveranstaltungen in interdisziplinäre 

Studiengänge (Kulturwirt, Wirtschaftsingenieur, Angewandte Kognitions- und Medienwissen-

schaft, Wirtschaftspädagogik, Wirtschaftsmathematik usw.) ist so prüfungstechnisch und 

modulbezogen überhaupt zu bewerkstelligen. 

Weiterhin muss angeführt werden, dass die im Studiengang „Kulturwirt“ (BA und MA) aufge-

führten Modulteilprüfungen nicht Kulturwirt-spezifisch sind. Da viele fachwissenschaftliche 

Veranstaltungen innerhalb des „Kulturwirt“ (besonders im BA und den Veranstaltungen der 

MSM) polyvalent mit Veranstaltungen der Lehramts- bzw. akademischen Studiengänge in-

nerhalb der jeweiligen Fachwissenschaft sind, wird zwingend auch die in diesen Modulen 

vorgesehene Prüfungsform im „Kulturwirt“ Studiengang benutzt. Zum einen würde es einen 

unleistbaren organisatorischen Mehraufwand bedeuten, für die Kulturwirt-Studierenden je-

weils eigene Prüfungen anzubieten. Zum anderen sind die Modulteilprüfungen aus akkredi-

tierten Studiengängen und -modulen übernommen, so dass von einer auch didaktischen 

Sinnhaftigkeit der Prüfungsart und -form ausgegangen werden kann. 

Generell bieten Modulteilprüfungen für die Studierenden den Vorteil einer ökonomischeren 

Prüfungsvorbereitung, wenn die Veranstaltungen des Moduls in unterschiedlichen Semes-

tern belegt werden. Dies erleichtert auch die Studierendenmobilität, da die einem Semester 

zugeordneten Prüfungen auch in dem gleichen Semester abgeschlossen werden, so dass 

Auslandsaufenthalte leichter durchführbar werden. Auch bietet diese Prüfungsform organisa-

torische Vorteile für die Studienkoordination.  

Es wurde bei der Zusammenstellung der Prüfungsformen darauf geachtet, dass die in der 

Rahmenprüfungsordnung, Hinweis zu §17 (2), vorgegebene maximale Anzahl von 6 Mo-

dulprüfungen bzw. 9 Modulteilprüfungen nicht überschritten wird. 

Die Gutachter bewerten die Begründung als nachvollziehbar und sehen keinen Mangel. 

Der Studiengang bietet freiwillige Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen oder in 

der Praxis, die jedoch nicht obligatorisch sind. Empfohlen wird ein Auslandssemester im 4. 

oder 5. Semester. Durch das Abschließen von Learning Agreements und entsprechender 

Planung kann das Studium dann in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden. Die Gut-

achter empfehlen nachdrücklich, wie bereits in der Erstakkreditierung Mobilitätsfenster curri-

cular zu verankern, um Auslandsaufenthalte der Studierenden zu ermöglichen und damit 

dem Ziel der Internationalisierung in höherem Maße Rechnung zu tragen. Die wechselseitige 

Anerkennung von Modulen entspricht nicht gänzlich den Regeln der Lissabon-Konvention. 
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Darin sehen die Gutachter einen Mangel. Die Prüfungsordnungen müssen hinreichende Re-

geln zur Anrechnung von Studienzeiten, die an anderen Hochschulen erbracht wurden, ent-

halten. Nach dem „Gesetz zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerken-

nung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ muss die Be-

weislast bei der wechselseitigen Anerkennung von Modulen bei der die Bewertung durchfüh-

renden Stelle liegen. Aus der Bachelor- und Masterprüfungsordnung muss gemäß den Re-

geln der Lissabon-Konvention deutlich hervorgehen, dass die Beweislast bei der die Bewer-

tung durchführenden Stelle liegt. 

 

1.2.3 Erfüllung landesspezifischer Strukturvorgaben 

entfällt 

1.2.4 Erfüllung weiterer Anforderungen 

entfällt 

 

1.3 Studiengangskonzept   

(Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.3 ist zum Teil erfüllt. 

Die Entwicklung des Studiengangs war nach Angaben der Universität von der Einsicht gelei-

tet, dass sich die Handlungs- und Entscheidungsbereiche sowohl von Industrie- und Wirt-

schaftsunternehmen als auch von Organisationen und Verbänden nicht mehr auf nur ein 

Land oder auf einen Kulturraum beschränken, sondern transnational vernetzt sind. Das Stu-

diengangkonzept beruht auf der Kombination von ausgewählten Lehrinhalten zweier Fach-

wissenschaften (BWL/Wirtschaft plus als Vertiefung eine der beteiligten geisteswissenschaft-

lichen Sprach- und Kulturwissenschaften) sowie der Ergänzung durch einen fachübergrei-

fenden Studienanteil (Ergänzungsbereich). Die Kombination zweier Fachwissenschaften soll 

die Möglichkeit der transdisziplinären Vernetzung und interdisziplinären Befruchtung bieten. 

Studierende sollen über die speziellen zwei Fachwissenschaften einen Zugang zu einem 

reflektierten Kulturverständnis sowie zu Konzepten, Prozessen und Entscheidungsfindungs-

methoden betriebswirtschaftlicher Strukturen gewinnen. Sie sollen sich der historischen und 

kulturellen Bedingtheit von Gegebenheiten bewusst werden und lernen, Sachverhalte grund-

legend zu analysieren und zu hinterfragen. Strukturiertes und in manchen Bereichen vertief-

tes Hintergrundwissen soll ihnen einen aufgeklärt-kritischen Blick auf gesellschaftliche und 

ökonomische Realitäten ihrer eigenen Zeit erlauben und vermag ihnen u.U. eine Richtschnur 

für soziales, marktwirtschaftliches Handeln zu vermitteln. Hauptmerkmale des Studiengangs 

sind seine Interdisziplinarität, seine kulturwissenschaftliche Ausrichtung sowie seine Praxis-

orientierung. Die beteiligten Fachwissenschaften sind zuständig für die Vermittlung des spe-

zifischen Fachwissens und der facheigenen Methodik sowie mit ihrer Fachkultur besonders 

verbundenen Schlüsselkompetenzen (z.B. Sprach- und Kulturwissenschaften: interkulturelle 

Kompetenz). Der Bachelor-Studiengang umfasst 65 Creditpunkte für die Sprach- und Kul-

turwissenschaften, 68 Creditpunkte für die Betriebswirtschaftslehre. 8 ECTS entfallen auf 

das obligatorische Praktikum, 27 ECTS auf den Ergänzungsbereich sowie 12 Credits für die 

Bachelor Arbeit.  



Universität Duisburg Essen, Fakultät für Geisteswissenschaften 
Kulturwirt (B.A. und M.A.), 1326-xx-2 
Akkreditierungsbericht    

 

10 

 

Der E-Bereich umfasst insgesamt 27 Creditpunkte und gliedert sich in die Module E1 – 

Schlüsselqualifikationen, E2 – Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums sowie E3 – 

Studium Liberale, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

E1 Schlüsselkompetenzen (6 CP): Das Angebot wird von drei Abteilungen im Institut für Op-

tionale Studien (IOS) bereitgestellt und koordiniert. Darunter fallen die folgenden Bereiche:  

I) Die Sprachkurse des IOS sind nach den Niveaustufenangaben des Gemeinsamen Europä-

ischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) ausgerichtet. Es können Fremdsprachen-

kenntnisse in ca. 25 verschiedenen Sprachen erworben und/oder ausgebaut werden. Damit 

bietet der Sprachkursbereich für die Studierenden der UDE durch sein Fremdsprachenange-

bot eine vielfältige sprachliche Vorbereitung auf die durch Globalisierung und Internationali-

sierung geprägte Arbeitswelt.  

II) Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz (ca. 80 Lehrveranstaltungen/Semester): Im E1-

Bereich Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz haben Studierende aller Studienprogram-

me der UDE die Möglichkeit, komplementär zu ihren jeweiligen Fachkompetenzen fachüber-

greifende Schlüsselkompetenzen zu erwerben.  

III) Die Schreibwerkstatt unterstützt mit ihren Angeboten Studierende dabei, ihre Schreibauf-

gaben angemessen anzugehen und Schreibprozesse effektiv zu gestalten. Dies erfolgt im 

Rahmen von Seminaren und Crashkursen, die einen Überblick über die Anforderungen und 

Textsorten des wissenschaftlichen Schreibens bieten.  

E2 Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums (12 CP): Hier geht es um die Vermitt-

lung fachfremden, aber trotzdem für das Fach wichtigen Grund- und Anwendungswissens, 

das in engem Zusammenhang mit den jeweils studierten Fachwissenschaften steht. Studie-

rende des „Kulturwirts“ haben hier verpflichtend das VWL-Modul der Mercator School of Ma-

nagement zu studieren.   

E3 Studium Liberale (9 CP): Im Modul E3 Studium liberale erwerben Studierende fachfremde 

und interdisziplinäre Kompetenzen. 

Zwar umfasst nach Auffassung der Gutachter das Studiengangkonzept die Vermittlung von 

betriebswirtschaftlichem Fachwissen ergänzt um eine Philologie, von fachübergreifendem 

Wissen durch den Ergänzungsberiech und den Erwerb von fachlichen, methodischen und 

generischen Kompetenzen. Die Synergieeffekte bzw. die Verzahnung beider Fachwissen-

schaften miteinander wurde den Gutachtern jedoch nicht deutlich. Daher sehen die Gutach-

ter, dass das Studiengangkonzept in der Kombination der einzelnen Module nicht stimmig im 

Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut ist und adäquate Lehr- und Lernformen 

bisher nicht vorsieht. Hierin sehen die Gutachter einen Mangel. Aus dem Studiengangkon-

zept muss klar hervorgehen, wie die Studierenden insbesondere die unterschiedlichen 

Denkmuster der Wirtschaftswissenschaften und einer Philologie sinnvoll miteinander verbin-

den. Die Interdisziplinarität sollte nicht aus einem Nebeneinander beider Fachwissenschaften 

bestehen, sie sollte aus ihrer produktiven Verbindung entstehen. Der Bachelor-Studiengang 

muss mindestens eine interdisziplinäre und integrative Lehrveranstaltung beinhalten, die von 

ausgewiesenen Fachvertretern angeboten wird. Dabei ist darauf zu achten, dass insbeson-

dere die Verzahnung der Philologien und der Wirtschaftswissenschaften Beachtung findet. 

Innerhalb der Philologien müssen Lehrveranstaltungen angeboten werden, die eine ein-
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schlägige kulturwissenschaftliche Ausrichtung haben. Die Gutachter schlagen dafür zum 

Beispiel Ringvorlesungen oder Lehrveranstaltungen mit Teamteaching vor. Ferner empfeh-

len die Gutachter, im Bachelorstudiengang Statistik zu lehren. Die Gutachter empfehlen 

auch, wie bereits bei der Erstakkreditierung angemerkt, in den wirtschaftswissenschaftlichen 

Lehrveranstaltungen verstärkt Fallstudien und Projekte zu integrieren, um der erklärten Pra-

xisorientierung des Studiums Rechnung zu tragen. 

Vorgesehene Praxisanteile werden so ausgestaltet, dass ECTS-Punkte erworben werden 

können. D.h. die Praxisanteile werden von der Hochschule qualitätsgesichert, betreut, inhalt-

lich bestimmt und geprüft. In diesem Zusammenhang begrüßen die Gutachter die Stelle der 

Praktikumsbeauftragten. 

Für den Zugang zum Studiengang wurden verbindliche Regelungen zum Nachteilsausgleich 

für Studierende mit Behinderungen getroffen (Prüfungsordnung § 24). 

Insgesamt gewährleistet die Studienorganisation die Umsetzung des Studiengangkonzeptes. 

 

1.4 Studierbarkeit   

(Kriterium 2.4, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

Die erwarteten Eingangsqualifikationen werden berücksichtigt, um die Studierbarkeit zu ge-

währleisten. Durch die Studienplangestaltung wird die Studierbarkeit ebenfalls gesichert. 

Zum Beispiel werden Überschneidungen der Pflichtveranstaltungen vermieden. Auch die 

vorgeschriebene Modulabfolge (Konsekutivität) beeinträchtigt die Studierbarkeit nicht. Die 

Überschneidungsfreiheit wird durch einen speziell abgestimmten Stundenplan gewährleistet, 

der von der Koordinationsstelle „Kulturwirt“ jedes Semester erstellt wird. Die Gutachter wert-

schätzen die Arbeit des Studiengangkoordinators sehr. Dieser Stundenplan trägt auch der 

Zwei-Campi-Situation des Studiengangs Rechnung und garantiert so, dass genug Zeit zum 

Pendeln zwischen den Veranstaltungen zur Verfügung steht. Die studentische Arbeitsbelas-

tung wird mit 30 Creditpunkten pro Semester angesetzt, d.h. mit maximal 900 Arbeitsstun-

den. Um das Selbststudium nicht zu sehr zu begrenzen, wird darauf geachtet, dass die Prä-

senzzeit nicht zu hoch ausfällt; im Mittel sollte sich die studentische Semesterwochenstun-

denbelastung im Bachelor um nicht mehr als  20 SWS bewegen. Die Studienfächer der UDE 

haben seit 2006 Erfahrungen mit modularisierten Studiengängen und damit mit studenti-

schem Workload sammeln können. Die in den Studienplänen angegebenen Creditpunkte 

haben laut Antragsunterlagen eine empirische Basis. Die Zuordnung von Creditpunkten be-

ruht auf folgenden Überlegungen der Universität:  

o 1 CP wird für die Anwesenheit im Kurs veranschlagt (2 SWS/14-15 Wochen), d.h. 

durch die aktive Mitarbeit im Seminar/Übung  bzw. durch die rezeptive Leistung in einer 

Vorlesung. Die Anwesenheit ist aus didaktischen Gründen entweder Pflicht (siehe Prü-

fungsordnungen) oder wird dringend empfohlen; ist der/die Studierende nicht anwe-

send, muss dieser CP durch eigenständige Erarbeitung des Lehrstoffs erbracht werden 

(was i.d.R. mehr als 1 CP beanspruchen dürfte; dies wird hier jedoch nicht berücksich-

tigt).   

o 0,5-1 CP entfallen auf häusliche Arbeiten zur Vor- und Nachbereitung der Kurssitzun-
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gen. Hierzu gehören Pflichtlektüre (auch durch Fragen angeleitet und u.U. auch im 

Kurs durch Lesetests getestet) und direkt auf den Unterricht bezogene (Übungs-

)Aufgaben. Die genaue Punktezuteilung ergibt sich aus dem Umfang des Lese- oder 

Aufgabenpensums sowie aus dessen Schwierigkeitsgrad.  

o Größere Leistungen in Zusammenhang mit einer Lehrveranstaltung, die entweder ei-

genständigere Arbeit umfassen und/oder eine Synthese aus Inhalten herstellen, wer-

den mit 1 CP angesetzt. Dies sind z.B. Präsentationen (ca. 30 Minuten), Essays oder 

sonstige Texte im Umfang von 7-8 Seiten, Klausuren und mündliche Prüfungen.   

o Kleinere Leistungen können zu mehreren zu 1 CP zusammengefasst werden. Hierun-

ter fallen Arbeiten, die ca. 5-10 Stunden Arbeit umfassen, wie Kurztexte (2-3 Seiten), 

Bibliographien, Minipräsentationen (max. 10 Minuten). 

o Wissenschaftliche Hausarbeiten werden nach Umfang berechnet. Eine Hausarbeit von 

ca. 12-15 Seiten (à ca. 2100 Zeichen) wird mit ca. 2,5 bis 3 CP bewertet. Der Studien-

abschnitt, in dem sie erstellt wird, ist dabei zu beachten: eine 15-seitige Arbeit im BA 

und im MA muss nicht gleich kreditiert werden, da Studierende mit verschiedenen 

Kompetenzen unterschiedlichen Workload dafür benötigen. 

Die Gutachter begrüßen diese Überlegungen und den Versuch, sich der Workloadberech-

nung auf diese Weise systematisch zu nähern. Die empirische Basis für diese Überlegungen 

ist den Gutachtern jedoch nicht plausibel. Die Gutachter empfehlen daher, die Workloadbe-

rechnung zu überprüfen und ggf. anzupassen. Die Angaben zur studentischen Arbeitsbelas-

tung wurden auf Plausibilität hin geprüft und bestätigen grundsätzlich die Studierbarkeit. Die 

Studierenden erklärten, dass die Arbeitsbelastung in Ordnung sei. 

Prüfungsdichte und Prüfungsorganisation beeinträchtigen die Studierbarkeit nicht. Eine Mög-

lichkeit zur zeitnahen Prüfungswiederholung besteht, sie führt nicht zur Verlängerung der 

Studiendauer. Nach Angaben der Studierenden sei das erste Semester aufgrund vieler 

Klausuren sehr arbeitsintensiv, dann lasse die Prüfungsdichte nach und es werde im weite-

ren Verlauf des Studiums besser. 

Es bestehen Betreuungsangebote, die die Studierbarkeit verbessern. Es kann eine fachliche 

und überfachliche Studienberatung in Anspruch genommen werden, mit der die Studierbar-

keit verbessert wird. Das Akademische Beratungszentrum Studium und Beruf (ABZ, 

http://www.uni-due.de/abz/) bietet neben allgemeiner Studienberatung verschiedene Infor-

mationsveranstaltungen und die Orientierungswoche für Erstsemester an. Verschiedene 

zentrale Einrichtungen innerhalb der Universität bieten ebenfalls gezielte Beratung an, z.B. 

das Akademische Auslandsamt oder das Praktikumsbüro der Fakultät für Geisteswissen-

schaften. Das Büro der Koordinationsstelle „Kulturwirt“ ist meist die erste Anlaufstelle und 

stellt im Beratungs- und Betreuungssystem eine zentrale Einrichtung da, weil es Studieninte-

ressierten und Studienanfängern den Gesamtstudiengang darstellen sowie gezielt Fragen 

der Studienpraxis beantworten kann (z.B. Pendeln). In den einzelnen Vertiefungsfächern 

findet die Beratung der Studierenden in genereller Hinsicht durch die Kustoden statt, in spe-

zielleren Fragen auch durch alle Lehrenden oder durch besonders beauftragte Personen 

(z.B. Modulbeauftragte, Ansprechpartner für Auslands- oder Praktikumsberatung) statt. Zu 

Beginn des Studiums sowie zu wichtigen Übergangspunkten innerhalb des Studiums bieten 

die Fächer spezielle Informationsveranstaltungen an. Zusätzlich gibt es eine Orientierungs-

http://www.uni-due.de/abz/
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woche für Erstsemester bezogen auf den Gesamtstudiengang, welcher von der Fachschaft 

und der Koordinationsstelle organisiert wird. Ein spezielles Instrument der Studienbetreuung 

stellt das Mentoring dar, das sowohl auf Fakultätsebene als auch auf Fachebene existiert. 

Das Mentoring-Team der Fakultät Geisteswissenschaften (siehe http://www.uni-

due.de/geisteswissenschaften/mentoring/) hat ein Programm für das gesamte Studium aus-

gearbeitet, das von Mentoring-Tutorien in der Studieneingangsphase, durchgeführt von Stu-

dierenden höherer Fachsemester, über Befragungen zum Studienerfolg während des Studi-

enverlaufs (mit Unterstützungsleistungen bei Bedarf) bis hin zu einer Wegweiser-

Veranstaltung am Studienende zur weiteren beruflichen oder wissenschaftlichen Entwicklung 

reicht. In den einzelnen Fächern wird den Studierenden ein persönlicher Mentor (ein haupt-

amtlich und unbefristet Lehrender) zur Seite gestellt. Daneben verfügt die Fakultät Betriebs-

wirtschaftslehre der Mercator School of Management über eine volle Stelle für die Mento-

ringkoordination sowie ein eigenes International Office. 

Die Gutachter begrüßen das Bemühen der Universität, ein Alumninetzwerk aufzubauen. 

Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt. Die Gebäude sind 

barrierefrei zu erreichen. Für behinderte Studierende und Studierende in besonderen Le-

benslagen legt der Prüfungsausschuss auf Antrag der Studierenden die Prüfungsbedingun-

gen unter Berücksichtigung nachteilsausgleichender Regelungen im Einzelfall fest (§ 26 

Abs. 1 Rahmenprüfungsordnung für Bachelorstudiengänge an der UDE). Der Nachteilsaus-

gleich kann in der Bereitstellung einer angemessenen Räumlichkeit inklusive Betreuer bis hin 

zu einer Verlängerung der Prüfungszeit bestehen. 

 

1.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.5 ist zum Teil erfüllt. 

Die Prüfungen sind dazu geeignet festzustellen, ob die für das jeweilige Modul formulierten 

Qualifikationsziele erreicht wurden. Die Prüfungen sind modulbezogen sowie wissens- und 

kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das gesamte Modul umfas-

senden Prüfung ab. Ausnahmen sind nachvollziehbar begründet, vgl. Kapitel 1.2.2 

Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorga-

ben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden Leistungsnach-

weisen ist verbindlich geregelt (vgl. Kapitel 1.4) 

Es liegt ein Nachweis vor, dass die Bachelor-Prüfungsordnung einer Rechtsprüfung unterzo-

gen wurde. Jedoch ist die Prüfungsordnung nicht veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Darin 

sehen die Gutachter einen Mangel. 

 

1.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.6 ist erfüllt. 

Es gibt eine studiengangsbezogene Kooperation im Studienfach „Niederländische Sprache 

und Kultur“. Der Vertrag garantiert auch das adäquate Studium beim Studienaufenthalt im 

http://www.uni-due.de/geisteswissenschaften/mentoring/
http://www.uni-due.de/geisteswissenschaften/mentoring/
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Rahmen der „Niederländischen Sprache und Kultur“ (siehe Absatz A. 1. des Vertrags). Die 

Umsetzung und Qualität des Studiengangskonzeptes ist hierbei gewährleistet. Umfang und 

Art dieser Kooperationen sind in ausreichender Form beschrieben und in Vereinbarungen 

geregelt. 

 

1.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt. 

Die Hochschule hat transparente und belastbare Unterlagen zur Ausstattung vorgelegt. Die 

adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen 

personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert, auch unter Berücksichtigung 

der Verflechtung mit anderen Studiengängen. 

Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden: Das ZfH bietet im 

Rahmen der Hochschuldidaktik ein reichhaltiges Weiterbildungsangebot für Lehrende. Es 

ermöglicht den Erwerb des NRW-Zertifikats „Professionelle Lehrkompetenz für die Hoch-

schule“ ebenso wie vier UDE-Zertifikate mit den Themenbereichen Moderation von Lehr- 

Lernprozessen, Beratung und Betreuung in Lehr-/ Lernsituationen, Diversity-Potenziale in 

Studium und Lehre, und Hochschuldidaktisches Coaching. Das dokForum richtet sich an 

Promovierende der Geistes-, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften und macht Ange-

bote wie z.B. Vortragsreihen, fächerübergreifende Veranstaltungen, interdisziplinäre Tagun-

gen sowie Veranstaltungen zum zertifizierten Erwerb von Schlüsselqualifikationen. Außer-

dem gibt es Reisebeihilfen für auswärtige qualifikationsrelevante Veranstaltungen. Des Wei-

teren gibt es Angebote in den einzelnen Fächern, wie z.B. Kolloquien für Nachwuchsforscher 

und -lehrende. 

 

1.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.8 ist zum Teil erfüllt. 

Studiengang, Studienverlauf und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der Nachteilsaus-

gleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht. Alle 

vorgesehenen Ordnungen liegen zumindest als abschließender Entwurf vor. Lediglich die 

Prüfungsordnung ist noch nicht veröffentlicht und in Kraft gesetzt, worin die Gutachter einen 

Mangel sehen, vgl. Kapitel 1.5. 

 

1.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung   

(Kriterium 2.9, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.9 ist zum Teil erfüllt. 

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements, Evaluationsergebnisse, Untersu-

chungen zur studentischen Arbeitsbelastung, zum Studienerfolg und zum Absolventenver-

bleib werden bei den Weiterentwicklungen des Studiengangs berücksichtigt.  
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Während der Begehung äußerten die Studierenden, dass die Lehrenden selten die Evalua-

tionsergebnisse mit den Studierenden besprächen, sondern sie lediglich im Intranet hochla-

den. Darin sehen die Gutachter einen Mangel. Die Universität muss entsprechend ihrer ei-

genen Lehrevaluationsordnung dokumentieren, dass die Lehrenden die Evaluationsergeb-

nisse mit den Studierenden im Laufe des Semesters besprechen (Lehrevaluationsordnung 

§ 4 Abs. 5 und 9 und dem HG § 6 Abs. 2). 

Die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen dem Dekanat und dem Fachbereich be-

schrieben die Studierenden als sehr kooperativ. Zwischen den Studierenden und den Leh-

renden besteht ein persönlicher Austausch. Nach Auffassung der Studierenden seien die 

Lehrenden jederzeit ansprechbar und offen für die Fragen und Probleme der Studierenden. 

Auf die E-Mails der Fachschaft werde schnell und ausführlich reagiert. 

Für die Befragung der Absolventen des Prüfungsjahrgangs 2009 kooperierte die UDE erst-

mals innerhalb des bundesweiten Projekts „Studienbedingungen und Berufserfolg“ (KOAB), 

das vom Zentrum für Hochschulforschung (INCHER) in Kassel betreut und wissenschaftlich 

begleitet wird. Die Befragung wurde vom ZfH unter Einsatz eines im KOAB entwickelten Fra-

gebogens durchgeführt. Aufgrund des geringen Rücklaufs befindet sich ein eigenes Studie-

rendenpanel im Aufbau. Dennoch empfehlen die Gutachter, die Absolventenstudie systema-

tischer durchzuführen und die Ergebnisse dazu zu verwenden, die Berufsfeldorientierung 

des Studiengangs zu beobachten. Es sollten auch Kennzahlen zu Auslandsaufenthalten er-

hoben werden.  

Die Gutachter empfehlen ferner, eine Studienkommission einzurichten, in der alle Status-

gruppen integriert sind. 

 

1.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch   

(Kriterium 2.10, Drs. AR 25/2012) 

entfällt 

 

1.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit   

(Kriterium 2.11, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt. 

Die Studierenden der UDE kommen im Vergleich zu anderen Universitäten überdurchschnitt-

lich oft aus einkommensschwachen, bildungsfernen und migrationsgeprägten Schichten. 

Auch die Zahl ausländischer Studierender ist hoch; insgesamt hat mehr als ein Viertel aller 

Studierenden einen Migrationshintergrund. Etwas mehr als die Hälfte der UDE-Studierenden 

kommt aus Familien ohne akademischen Bildungshintergrund. Nach Ergebnissen einer stu-

dentischen Umfrage haben ungefähr 10% der Studierenden der UDE eine chronische Er-

krankung oder Behinderung. 

Während universitätsweit der Frauen- und Männeranteil an den Studierenden annähernd 

gleich ist, liegt der Frauenanteil in den Geisteswissenschaften insgesamt mit 71% (2010) 

deutlich höher. Der Anteil der Absolventinnen in der Fakultät für Geisteswissenschaften liegt 

über den Zeitraum 1997 bis 2010 bei über 70% und übertrifft somit die universitätsweite 
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Quote (59% Absolventinnen). In der Fakultät gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte und 

zwei Vertreterinnen. 

Maßnahmen, die der besonderen Studierendenpopulation Rechnung tragen: 

- MentoDue ist ein Mentoringprogramm für Studentinnen im Übergang in den Beruf, 

das Maßnahmen zur Karriereplanung bereithält, Möglichkeiten zur frühzeitigen Ein-

bindung in berufliche Netzwerke anregt und den Kontakt zu berufsetablierten Vorbil-

dern ermöglicht. Seit 2002 gibt es außerdem das interkulturelle Mentoring-Programm 

für Studierende mit Zuwanderungsgeschichte, die sich in der Übergangsphase vom 

Studium in den Beruf befinden (MentoDue-Interkulturell). 

- Das Mentoringprogramm, wie es in den Fakultäten und in den Fächern umgesetzt 

wird, bietet insbesondere auch für Studierende mit besonderen Bedürfnissen ein hilf-

reiches Angebot zur Identifizierung und Lösung von Problemen. 

- Für ausländische Studierende werden spezielle Orientierungstage angeboten, damit 

sie sich schneller an der Universität zurechtfinden. Zusätzlich stehen für sie Tutoren 

und Tutorinnen für Fragen und Unterstützung zur Verfügung. 

- Studierende mit Migrationshintergrund, die ein Stipendium erhalten, können an einem 

fachübergreifenden Tutorium mit Workshops zu Schlüsselqualifikationen im Studium, 

semesterbegleitender Beratung und Feedback zum Studieneingang teilnehmen. 

- Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Studium finden sich an der UDE ver-

schiedene Angebote für Studierende mit Kindern: ein Wickel-, Still- und Ruheraum, 

Kindertagesstätten des Studentenwerks für Kinder ab 4 Monaten, Kurzzeitkinderbe-

treuung in der Krabbelburg. Auch in den Studienfächern wird flexibel auf die Bedürf-

nisse von Studierenden mit Kindern oder in der Schwangerschaft reagiert. 

- Die UDE verfügt über eine Anlaufstelle für Studierende mit chronischer Erkrankung 

und Behinderung (siehe http://www.uni-due.de/diversity/behinderung.shtml). Aufga-

ben sind die spezielle Beratung sowie Hilfestellung für betroffene Studierende.  

Die UDE verfügt außerdem über die Zertifikate „Familienfreundliche Hochschule“ und „Total 

E-Quality“ sowie über ein Prorektorat für Diversity Management, das bei seiner Einrichtung 

2006 das bundesweit Erste war. Dies unterstreicht die Bedeutung, die die UDE diesen Be-

langen zumisst. 

Die Hochschule hat somit Konzepte für die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit für Studierende in besonderen Lebenslagen formuliert. Die Konzepte zur 

Geschlechtergerechtigkeit werden auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt. Die Konzep-

te zur Förderung von Studierenden in besonderen Lebenslagen werden ebenfalls umgesetzt. 

 

1.12 Zusammenfassende Bewertung 

Positiv zu bewerten ist die grundlegende Konzeption des Studiengangs, die die Verbindung 

einer Fremdsprachenphilologie mit Wirtschaftswissenschaften vorsieht. Insgesamt ist das 

Studiengangkonzept überzeugend. Hervorzuheben sind die Flexibilität der Studienpläne, die 

eine individuelle Schwerpunktbildung erlauben, die Auswahl der wirtschaftswissenschaftli-

http://www.uni-due.de/diversity/behinderung.shtml
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chen Inhalte, deren Begrenzung auf die Möglichkeiten eines solchen Kombinationsstudien-

gangs nachvollziehbar und gelungen ist, und die gezielte Berufsfeldorientierung. Überzeugt 

hat zudem das breite Sprachenangebot. Die Zusammenarbeit der Fakultäten macht einen 

guten Eindruck; geführt und umgesetzt von einem motivierten Studiengangkoordinator. Ver-

besserungswürdig ist noch die inhaltliche Verzahnung der Wirtschaftswissenschaften mit den 

Geisteswissenschaften bzw. mit einer Philologie. Es wäre für die Zukunft zu wünschen, dass 

die Studiengangsstatistik nachvollziehbarer und aussagekräftiger würde.  

 



Universität Duisburg Essen, Fakultät für Geisteswissenschaften 
Kulturwirt (B.A. und M.A.), 1326-xx-2 
Akkreditierungsbericht    

 

18 

 

2 Kulturwirt (M.A.) 

2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes   

(Kriterium 2.1, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.1 ist nicht erfüllt. 

Für das beantragte Studiengangkonzept werden in der Prüfungsordnung (§ 2) fachliche und 

überfachliche Qualifikationsziele formuliert. Es handelt sich dabei um die folgenden Ziele: 

Im Master-Studiengang „Kulturwirt“ erwerben die Studierenden unter Berücksichtigung der 

Veränderungen und Anforderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen und über-

fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden, die sie zum selbständigen wissenschaftli-

chen Arbeiten, zur kritischen Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnisse und zu verantwortli-

chem Handeln befähigen. 

Mit den erfolgreich abgeschlossenen Prüfungen und der erfolgreich abgeschlossenen Mas-

ter-Arbeit weist die oder der Studierende nach, dass sie oder er detaillierte und vertiefte 

Kenntnisse und analytische Fähigkeiten in Bezug auf die Literatur und Kultur sowie die kultu-

rell bedingte Sprachverwendung des jeweils gewählten Kulturraumes besitzt, einschließlich 

des Wissens um relevante Anwendungsbezüge. Weiterhin weist der oder die Studierende 

detaillierte und vertiefte Kenntnisse und analytische Fähigkeiten der Betriebswirtschaftslehre 

nach und ist in der Lage beide Gebiete im wissenschaftlichen Diskurs miteinander sinnvoll zu 

verbinden und berufsfeldorientiert auf die Bereiche „Kulturmanagement“ sowie „Kulturraum-

kompetenz“ zur Anwendung zu bringen. Das Studium vermittelt insbesondere Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Methoden, die zu Tätigkeiten zum Beispiel in folgenden Bereichen, in örtli-

cher Hinsicht auch im wahlspezifischen Ausland, dienen: Öffentlichkeitsarbeit in verschiede-

nen auch internationalen Branchen, Print- und elektronische Medien, IT-Bereich, Bildungsar-

beit, Museen, Archive, Verlage, Unternehmenskommunikation, Personalentwicklung, Aus- 

und Weiterbildung, Eventmanagement, Citymanagement, Kulturmanagement, Consulting, 

Stadt- und Regionalmarketing, Tourismusbranche. 

Die Qualifikationsziele sind nach Auffassung der Gutachter zu allgemein formuliert und wei-

sen keine kulturwissenschaftlichen und kulturwirtschaftlichen Inhalte auf. Das beantragte 

Studiengangkonzept orientiert sich nicht an fachlichen Qualifikationszielen, die dem entspre-

chenden Abschluss adäquat sind. Darin sehen die Gutachter einen Mangel. Die Qualifikati-

onsziele müssen so spezifiziert werden, dass sie dem Titel des Studiengangs Kulturwirt ent-

sprechen und sich an den Aspekten wissenschaftliche Befähigung der Absolventen, Befähi-

gung der Absolventen, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen, Befähigung der Ab-

solventen zum zivilgesellschaftlichen Engagement (Democratic Citizenship) und Persönlich-

keitsentwicklung der Absolventen orientieren. Nach der Überarbeitung sollten die spezifi-

schen kulturwissenschaftlichen und kulturwirtschaftlichen Ziele des Masterstudiengangs 

deutlich werden. 
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2.2 Konzeptionelle Einordnung der Studiengänge in das Studiensystem   

(Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.2 ist zum Teil erfüllt. 

2.2.1 Erfüllung der Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse 

Das Studiengangkonzept beinhaltet Wissensverbreiterung und Wissensvertiefung in einer 

der Qualifikationsstufe angemessenen Weise. Masterabsolventen haben Wissen und Ver-

stehen in Seminaren nachgewiesen, das auf der Bachelorebene aufbaut und dieses wesent-

lich vertieft oder erweitert. Sie sind in der Lage, die Besonderheiten, Grenzen, Terminologien 

und Lehrmeinungen ihres Lerngebiets zu definieren und zu interpretieren. Ihr Wissen und 

Verstehen bildet die Grundlage für die Entwicklung und/ oder Anwendung eigenständiger 

Ideen. Dies kann anwendungs- oder forschungsorientiert erfolgen und kommt in der Master-

arbeit zum Ausdruck. Dadurch verfügen sie über ein breites, detailliertes und kritisches Ver-

ständnis auf dem neuesten Stand des Wissens in einem oder mehreren Spezialbereichen. 

Der Studiengang vermittelt instrumentale, systemische und kommunikative Kompetenzen 

entsprechend der jeweiligen Qualifikationsstufe. Durch das Praxisprojekt sind die Studieren-

den kompetent, ihr Wissen und Verstehen sowie ihre Fähigkeiten zur Problemlösung auch in 

neuen und unvertrauten Situationen anzuwenden, die in einem breiteren oder multidisziplinä-

ren Zusammenhang mit ihrem Studienfach stehen. Systemische Kompetenzen erlernen sie 

in Hausarbeiten und in ihrer Masterarbeit. Dadurch sind sie fähig, Wissen zu integrieren und 

mit Komplexität umzugehen. Auch auf der Grundlage unvollständiger oder begrenzter Infor-

mationen können sie wissenschaftlich fundierte Entscheidungen treffen. Dabei berücksichti-

gen sie gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Erkenntnisse, die sich aus der An-

wendung ihres Wissens und aus ihren Entscheidungen ergeben. Ferner sind sie in der Lage, 

selbständig sich neues Wissen und Können anzueignen, was sie durch ihre Masterarbeit 

belegen. Daher sind sie auch fähig, weitgehend selbstgesteuert und/oder autonom eigen-

ständige  forschungs- oder anwendungsorientierte Projekte durchzuführen. Kommunikative 

Kompetenzen haben sich die Absolventen durch Posterpräsentationen, Diskussionen in Se-

minaren und durch Referate angeeignet. Daher sind sie kompetent, auf dem aktuellen Stand 

von Forschung und Anwendung Fachvertretern und Laien ihre Schlussfolgerungen und die 

diesen zugrunde liegenden Informationen und Beweggründe in klarer und eindeutiger Weise 

zu vermitteln, sich mit Fachvertretern und Laien über Informationen, Ideen, Probleme und 

Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen. Ferner können sie in einem Team 

herausgehobene Verantwortung übernehmen. 

Der Studiengang entspricht den formalen Anforderungen der jeweiligen Qualifikationsstufe in 

Bezug auf Zugangsvoraussetzungen, Dauer, Anschlussmöglichkeiten und Übergänge aus 

beruflicher Bildung. Voraussetzung für die Zulassung zum Master-Studiengang „Kulturwirt“ 

ist der erfolgreiche Abschluss des Bachelor-Studiengangs „Kulturwirt“ an der Universität Du-

isburg-Essen oder eines gleichwertigen oder vergleichbaren interdisziplinären Studiengangs 

mit sprach- und kulturwissenschaftlichen sowie betriebswirtschaftlichen Inhalten. 

Der Studiengang umfasst 120 ECTS-Punkte bei einer Dauer von 4 Semestern. Der Ab-

schluss Master of Arts ermöglicht den Absolventen, eine Promotion anzuschließen. Die 

Übergänge aus der beruflichen Bildung sind in der Master-Prüfungsordnung in § 12 Abs. 4 
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geregelt. Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Qualifikationen kön-

nen bis zur Hälfte der nachzuweisenden ECTS-Punkte auf das Studium angerechnet wer-

den. 

 

2.2.2 Erfüllung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 

Die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben werden größtenteils erfüllt. Eine strukturelle 

Vermischung der Studiengangssysteme, Bachelor/Master auf der einen Seite mit Magis-

ter/Diplom auf der anderen Seite, liegt nicht vor. 

Zugangsvoraussetzung für den Master ist ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 

Die Regelstudienzeit des Studiengangs entspricht mit 4 Semestern und 120 ECTS-Punkten 

den Vorgaben. Somit werden mit dem Masterabschluss insgesamt 300 ECTS-Punkte er-

reicht. Die Masterarbeit umfasst 30 ECTS-Punkte. Für den abgeschlossenen Studiengang 

wird der Grad Master of Arts vergeben. Seine Bezeichnung entspricht den Vorgaben. Der 

Master wird korrekt als konsekutiv eingestuft. Der Master ist sowohl dem Profil "anwen-

dungs-" als auch dem Profil "forschungsorientiert" zugeordnet. Nach Auffassung der Gutach-

ter entspricht dies dem tatsächlichen Profil. Allerdings empfehlen die Gutachter, die Lehre 

stärker mit einschlägigen Forschungsprojekten und Instituten zu verzahnen, weil es keine 

speziellen rein kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekte gibt.  

Es liegen Regelungen (Prüfungsordnung § 12 Abs. 4) für die Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten im Umfang von bis zur Hälfte 

der vorgesehenen Leistungspunkte vor. 

Der Studiengang ist modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem versehen. Die den 

ECTS-Punkten zugrunde liegende Arbeitszeit ist gemäß den Strukturvorgaben zutreffend 

festgelegt. Pro Leistungspunkt werden 30 Stunden zugrunde gelegt. Pro Studienjahr werden 

60 ECTS-Punkte nicht überschritten. Die Module fassen thematisch und zeitlich abgerunde-

te, in sich geschlossene und mit Leistungspunkten belegte Studieneinheiten zusammen. 

Module können innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. Die Modulgröße unterschrei-

tet nicht 5 ECTS-Punkte. Module werden in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. 

Die Modulbeschreibungen entsprechen den KMK-Vorgaben und enthalten die Vorausset-

zungen für die Vergabe von Leistungspunkten, den Arbeitsaufwand, getrennt nach Kontakt-

zeit und Selbststudium, eine Beschreibung von Inhalten und Qualifikationszielen, die Lehr-

formen, die Voraussetzungen für die Teilnahme, die Verwendbarkeit, Prüfungen und Prü-

fungsdauer, Häufigkeit des Angebots und Dauer des Moduls. Die Gutachter kritisieren die 

Modulbeschreibungen auf den Seiten 371-377 der Antragsdokumentation bzw. der Fachwis-

senschaften Französisch und Niederländisch. Sie sind hinsichtlich der Qualifikationsziele, 

ihrer Inhalte und Umsetzung inkohärent. Die Beschreibung der Qualifikationsziele der Modu-

le „Internationale Märkte“, „Advanced International and Interregional Economics“ ist nicht 

Outcome-orientiert formuliert. Darin sehen die Gutachter einen Mangel. Die Beschreibungen 

der genannten Module müssen so überarbeitet werden, dass die Qualifikationsziele Outco-

me-orientiert formuliert sind und sich auf die Qualifikationsziele des Studiengangs beziehen 

bzw. diese widerspiegeln.  

Der Studiengang bietet freiwillige Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen oder in 
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der Praxis an. Der Studiengang ist über das ERASMUS-Netzwerk mit ca. 45 Hochschulen in 

Großbritannien und mit zahlreichen weiteren Hochschulen in anderen Ländern Europas ver-

netzt. Die Studierenden des Studiengangs haben Zugang zu allen Kooperationen der Fach-

wissenschaften. Durch das Abschließen von Learning Agreements und entsprechender Pla-

nung kann das Studium dann in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden. Die Gutachter 

empfehlen nachdrücklich, Mobilitätsfenster curricular zu verankern, um Auslandsaufenthalte 

der Studierenden zu ermöglichen und damit dem Ziel der Internationalisierung in höherem 

Maße Rechnung zu tragen. Die wechselseitige Anerkennung von Modulen entspricht nicht 

gänzlich den Regeln der Lissabon-Konvention. Darin sehen die Gutachter einen Mangel. Die 

Prüfungsordnungen müssen hinreichende Regeln zur Anrechnung von Studienzeiten, die an 

anderen Hochschulen erbracht wurden, enthalten. Nach dem „Gesetz zu dem Übereinkom-

men vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 

der europäischen Region“ muss die Beweislast bei der wechselseitigen Anerkennung von 

Modulen bei der die Bewertung durchführenden Stelle liegen. Aus der Bachelor- und Mas-

terprüfungsordnung muss gemäß den Regeln der Lissabon-Konvention deutlich hervorge-

hen, dass die Beweislast bei der die Bewertung durchführenden Stelle liegt. 

 

2.2.3 Erfüllung landesspezifischer Strukturvorgaben 

entfällt 

2.2.4 Erfüllung weiterer Anforderungen 

entfällt 

 

2.3 Studiengangskonzept   

(Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.3 ist nicht erfüllt. 

Das Konzept des Master-Studiengangs „Kulturwirt“ wird, wie schon das des Bachelor-

Studiengangs „Kulturwirt“, nach Angaben der Universität von der Einsicht geleitet, dass sich 

die Handlungs- und Entscheidungsbereiche sowohl von Industrie- und Wirtschaftsunterneh-

men als auch von Organisationen und Verbänden nicht mehr auf ein Land, auf einen Kultur-

raum oder auch nur auf einen Sprachraum beschränken. Der Studiengang ist konzipiert als 

Kombination der Wirtschaftswissenschaften mit einer Philologie (Englisch, Französisch, 

Spanisch, Niederländisch und Türkisch) in Verbindung mit den spezifischen Modulen des 

Interdisziplinären Bereichs. Im Masterstudiengang entfallen jeweils 32 Creditpunkte auf die 

Geisteswissenschaften sowie die Wirtschaftswissenschaften. 26 ECTS sind im Interdiszipli-

nären Bereich zu sammeln und 30 Credits entfallen auf die Master-Arbeit.  

Der Studiengang bietet zwei berufsfeldorientierte Schwerpunkte: 1) das Berufsfeld „Kul-

turmanager“ und 2) das Berufsfeld „Kulturraumkompetenz“. Die Studieninhalte im Master-

Studiengang „Kulturwirt“ unterscheiden sich insbesondere je nach gewähltem Berufsfeld. 

Während für beide Varianten das Angebot der Sprach- und Kulturwissenschaften identisch 

ist, erhalten die Schwerpunkte durch speziell auf das Berufsfeld zugeschnittene Veranstal-

tungen im Bereich Wirtschaft sowie dem Interdisziplinären Modul Profil. In den Modulen der 
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Berufsfelder erwerben die Studierenden eine wissenschaftliche und/oder wissenschaftsfun-

dierte, berufsfeldbezogene und anwendungsorientierte Spezialisierung. So findet sich z.B. 

für das Berufsfeld „Kulturmanager“ im Bereich Wirtschaft ein Fokus auf Marketing sowie Pro-

jekt- und Innovationsmanagement, während der wirtschaftswissenschaftliche Fokus für das 

Berufsfeld „Kulturraumkompetenz“ auf internationalen (Wirtschafts-)Beziehungen und Märk-

ten und damit Geographie-nahen Themen liegt. Im Interdisziplinären Modul „Kulturmanage-

ment“ liegt der Fokus auf dem urbanen Raum. Die Stadt stellt den primären Arbeitsraum des 

Kulturmanagers dar und ist gleichsam der Ort, an dem sich kulturelles Leben in Form von 

‚Events‘ größtenteils abspielt. Die Kulturträger sowie die weiteren öffentlichen Verwaltungs-

strukturen befinden sich ebenfalls in der Stadt. Dieser Tatsache tragen die Veranstaltungen 

des Interdisziplinären Bereichs „Kulturmanagement“ Rechnung und sollen den Studierenden 

mit Veranstaltungen zur Stadtgeographie, der Stadt als Prozessraum sowie einem Praxispro-

jekt zur Analyse des urbanen Raums theoretische Kenntnisse über und praktische Fähigkei-

ten bieten. Ein vergleichbares Ziel verfolgt die Ausprägung des Interdisziplinären Bereichs 

für das Berufsbild „Kulturraumkompetenz.“. Hier liegt der Fokus auf der Analyse regionaler 

und überregionaler Prozesse und Räume, die ebenfalls durch ein Praxisprojekt in Kultur-

raumanalyse abgerundet wird. Für beide Bereiche beinhaltet das Interdisziplinäre Modul ei-

nen Wahlpflichtbereich mit Veranstaltungen aus den Bereichen "Kunst und Design", "Politik 

und Gesellschaft", "Politik und internationale Beziehungen" sowie „Urbane Systeme“.  

Alle Studierenden besuchen während des ersten Semesters die Lehrveranstaltungen aus 

dem Interdisziplinären Modul „Geographie und Kulturraum“ bzw. „Stadtgeographie und Kul-

tur.“ Durch die für beide Berufsfelder identischen fach- und disziplinübergreifenden Lehrver-

anstaltungen zu Kulturtheorien sollen die Studierenden die wichtigsten geistesgeschichtli-

chen Strömungen sowie Zusammenhänge zwischen den beteiligten Disziplinen kennenler-

nen und dadurch die Fähigkeit zur Beurteilung und Überwindung interkultureller Differenzen 

erwerben. Es sollen geläufige Kulturtheorien und Ansätze erarbeitet, gegenüber gestellt und 

zur Diskussion gestellt werden. Diese beinhalten auch ökonomisch geprägte Ansätze, so 

dass hier zu Beginn des Studiums bereits das interdisziplinäre Verständnis geschärft wird.  

In den Sprach- und Kulturwissenschaften wird Wert darauf gelegt, die untersuchten sprachli-

chen, literarischen und kulturellen Phänomene in ihren jeweiligen sozio-kulturellen und politi-

schen Kontexten zu untersuchen. Die Verzahnung linguistischer wie literaturwissenschaftli-

cher Inhalte mit Inhalten aus den Cultural Studies ist daher für die Anlage der Fachwissen-

schaften zentral. 

Studierende sollen über die zwei Fachwissenschaften einen Zugang zu einem reflektierten 

Kulturverständnis sowie zu Konzepten, Prozessen und Entscheidungsfindungsmethoden in 

wirtschaftswissenschaftlichen Strukturen gewinnen. Die Interdisziplinarität des Studiengangs 

ergibt sich aus der Fachkombination eines kulturwissenschaftlichen Faches mit Wirtschafts-

wissenschaft sowie dem I-Bereich. Die Studierenden sollen die zwei unterschiedlichen 

Denkmuster vertiefen, die sie im Bachelor bereits erlernt haben, und können diese auf die 

Entwicklung eigener Problemlösungsstrategien anwenden. Dabei sollen sich Synergieeffekte 

ergeben. Den Gutachtern ist wie für den Bachelorstudiengang nicht deutlich geworden, wie 

diese Synergien entstehen. Für den Masterstudiengang stellt dies ein schwerwiegendes 

Problem dar. Bei den Gutachtern ist der Eindruck entstanden, dass die Wirtschaftswissen-

schaften und die Philologien nicht ausreichend miteinander verbunden sind. Die Interdiszipli-
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narität sollte nicht aus einem Nebeneinander beider Fachwissenschaften bestehen, sie sollte 

aus ihrer produktiven Verbindung entstehen. Das Studiengangkonzept umfasst zwar die 

Vermittlung von Fachwissen (Wirtschaftswissenschaften + eine Philologie), von fachübergrei-

fendem Wissen und den Erwerb von fachlichen, methodischen und generischen Kompeten-

zen durch den I-Bereich, die Gutachter sind vom Studiengangskonzept des Masters jedoch 

nicht überzeugt. Konzeption und Inhalte der Spezialisierungskomponente Kulturmanagement 

im Master bewerten die Gutachter als unzureichend. Das Studiengangskonzept ist in der 

Kombination der einzelnen Module nicht stimmig aufgebaut. Darin sehen die Gutachter einen 

Mangel. Das Konzept des Studiengangs muss überarbeitet werden. Erstens muss der Mas-

ter interdisziplinäre und integrative Lehrveranstaltung beinhalten, die von ausgewiesenen 

Fachvertretern angeboten werden. Die 26 ECTS-Punkte im I-Bereich reichen nicht aus. Fer-

ner ist darauf zu achten, dass insbesondere die Verzahnung der Philologien und der Wirt-

schaftswissenschaften dabei Beachtung findet. Hierzu muss die Universität ein entsprechen-

des Personalkonzept vorlegen. Zweitens sind innerhalb der Philologien Lehrveranstaltungen 

anzubieten, die eine einschlägige kulturwissenschaftliche Ausrichtung haben.  

Vorgesehene Praxisanteile werden so ausgestaltet, dass ECTS-Punkte erworben werden 

können. D.h. die Praxisanteile werden von der Hochschule qualitätsgesichert, betreut, inhalt-

lich bestimmt und geprüft. In diesem Zusammenhang begrüßen die Gutachter die Stelle der 

Praktikumsbeauftragten. 

Für den Zugang zum Studiengang wurden verbindliche Regelungen zum Nachteilsausgleich 

für Studierende mit Behinderungen getroffen (Prüfungsordnung § 24). 

Insgesamt gewährleistet die Studienorganisation die Umsetzung des Studiengangskonzep-

tes. 

 

2.4 Studierbarkeit   

(Kriterium 2.4, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.4 ist erfüllt. 

Vgl. Kapitel 1.4 

 

2.5 Prüfungssystem   

(Kriterium 2.5, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.5 ist zum Teil erfüllt. 

Es liegt ein Nachweis vor, dass die Master-Prüfungsordnung einer Rechtsprüfung unterzo-

gen wurde. Jedoch ist die Prüfungsordnung nicht veröffentlicht. Darin sehen die Gutachter 

einen Mangel. 

Vgl. Kapitel 1.5 
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2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen  

(Kriterium 2.6, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.6 ist erfüllt. 

Vgl. Kapitel 1.6 

 

2.7 Ausstattung  

(Kriterium 2.7, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.7 ist erfüllt. 

Vgl. Kapitel 1.7 

 

2.8 Transparenz und Dokumentation   

(Kriterium 2.8, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.8 ist zum Teil erfüllt. 

Alle vorgesehenen Ordnungen liegen zumindest als abschließender Entwurf vor. Lediglich 

die Prüfungsordnung ist noch nicht veröffentlicht, worin die Gutachter einen Mangel sehen, 

vgl. Kapitel 1.5 und 2.5. 

 

2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung   

(Kriterium 2.9, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.9 ist erfüllt. 

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements, Evaluationsergebnisse, Untersu-

chungen zur studentischen Arbeitsbelastung, Untersuchungen zum Studienerfolg sollen bei 

der Weiterentwicklung des Studiengangs berücksichtigt werden. Untersuchungen zum Ab-

solventenverbleib sind vorgesehen. 

 

2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch   

(Kriterium 2.10, Drs. AR 25/2012) 

entfällt 

 

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit   

(Kriterium 2.11, Drs. AR 25/2012) 

Das Kriterium 2.11 ist erfüllt. 

Vgl. Kapitel 1.11 

 

2.12 Zusammenfassende Bewertung 

Die Grundidee der Verzahnung der Komponenten in einem Masterstudiengang ist sehr posi-
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tiv zu bewerten und wird von den Studierenden sehr deutlich nachgefragt. Bei der durchaus 

positiv zu bewertenden Flexibilität des Programms muss eine bessere Integration der Inhalte 

erfolgen – andernfalls stellt sich ein traditioneller Zweifachstudiengang dar. Die Gutachter 

sind daher vom Studiengangkonzept des Masters im Detail nicht überzeugt. Konzeption und 

Inhalte der Spezialisierungskomponente Kulturmanagement im Master wurden von den Gut-

achtern als unzureichend betrachtet. Die philologischen Fächer sind in der Konzeption des 

Studiengangs zu wenig mit den Wirtschaftswissenschaften verzahnt. Es fehlt insbesondere 

an integrativen, interdisziplinär ausgerichteten Lehrveranstaltungen. Das Qualifikationsziel 

der ‚Kulturraumkompetenz’ kann aufgrund der im Curriculum nur unzureichend verankerten 

landes- und kulturwissenschaftlichen Inhalte und Methoden nicht erreicht werden. Überzeugt 

hingegen haben die Module, in denen Kenntnisse über die für beide Berufsfelder relevanten 

Kulturtheorien vermittelt und dadurch die Fähigkeit zur Beurteilung und Überwindung inter-

kultureller Differenzen erworben wird, sowie die Module zum Kulturraum „Stadt. 
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Abschnitt II: Abschließendes Votum der Gutachter/-innen 

 

1 Allgemein 

1.1 Allgemeine Empfehlungen: 

 Die Gutachter empfehlen nachdrücklich, Mobilitätsfenster curricular zu verankern, um 

Auslandsaufenthalte der Studierenden zu ermöglichen und damit dem Ziel der Inter-

nationalisierung in höherem Maße Rechnung zu tragen. 

 Die Gutachter empfehlen, eine Studienkommission einzurichten, in der alle Status-

gruppen integriert sind. 

 

1.2 Allgemeine Auflagen: 

 Die Prüfungsordnungen müssen hinreichende Regeln zur Anrechnung von Studien-

zeiten, die an anderen Hochschulen erbracht wurden, enthalten. Nach dem „Gesetz 

zu dem Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikatio-

nen im Hochschulbereich in der europäischen Region“ muss die Beweislast bei der 

wechselseitigen Anerkennung von Modulen bei der die Bewertung durchführenden 

Stelle liegen. Aus der Bachelor- und Masterprüfungsordnung muss gemäß den Re-

geln der Lissabon-Konvention deutlich hervorgehen, dass die Beweislast bei der die 

Bewertung durchführenden Stelle liegt. (Kriterium 2.2, Drs. AR 25/2012) 

 Die veröffentlichten Prüfungsordnungen sind vorzulegen (Kriterium 2.5, Drs. AR 

25/2012) 

 

2 Kulturwirt (B.A.) 

2.1 Empfehlungen: 

 Die Gutachter empfehlen, die Qualifikationsziele auch auf das zivilgesellschaftliche 

Engagement zu beziehen. 

 Die Gutachter empfehlen, im Bachelorstudiengang Statistik zu lehren. 

 Die Gutachter empfehlen, in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen 

verstärkt Fallstudien und Projekte zu integrieren, um der erklärten Praxisorientierung 

des Studiums Rechnung zu tragen. 

 Die Gutachter empfehlen, die Workloadberechnung zu überprüfen und ggf. anzupas-

sen. 

 Die Gutachter empfehlen, die Absolventenstudie systematischer durchzuführen und 

die Ergebnisse dazu zu verwenden, die Berufsfeldorientierung des Studiengangs zu 

beobachten. Es sollten auch Kennzahlen zu Auslandsaufenthalten erhoben werden.  
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2.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die Gutachter empfehlen der SAK, die Akkreditierung des Studiengangs Kulturwirt mit dem 

Abschluss Bachelor of Arts mit den oben genannten allgemeinen und den folgenden Aufla-

gen für die Dauer von sieben Jahren zu beschließen. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates „Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“. (Drs. AR 25/2012) 

 

2.3 Auflagen: 

 Das Studiengangkonzept muss in der Kombination der einzelnen Module stimmig in 

Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut sein. Aus dem Studiengangkon-

zept muss klar hervorgehen, wie die Studierende insbesondere die unterschiedlichen 

Denkmuster der Wirtschaftswissenschaften und einer Philologie sinnvoll miteinander 

verbinden. Die Interdisziplinarität sollte nicht aus einem Nebeneinander beider Fach-

wissenschaften bestehen, sie sollte aus ihrer produktiven Verbindung entstehen. Der 

Bachelor-Studiengang muss mindestens eine interdisziplinäre und integrative Lehr-

veranstaltung beinhalten, die von ausgewiesenen Fachvertretern angeboten wird. 

Dabei ist darauf zu achten, dass insbesondere die Verzahnung der Philologien und 

der Wirtschaftswissenschaften in der Lehre Beachtung findet. Innerhalb der Philolo-

gien müssen Lehrveranstaltungen angeboten werden, die eine einschlägige kultur-

wissenschaftliche Ausrichtung haben. (Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

 Es muss dokumentiert werden, dass die Lehrevaluationsergebnisse mit den Studie-

renden im Lauf des Semesters besprochen werden. (Kriterium 2.9 Drs. AR 25/2012) 

 

3 Kulturwirt (M.A.) 

3.1 Empfehlungen: 

 Die Gutachter empfehlen, die Lehre stärker mit einschlägigen Forschungsprojekten 

und Instituten zu verzahnen.  

 

3.2 Akkreditierungsempfehlung an die Ständige Akkreditierungskommission (SAK) 

Die Gutachter/-innen empfehlen der SAK, das Akkreditierungsverfahren für den Studiengang 

Kulturwirt mit dem Abschluss Master of Arts aufgrund folgender Mängel für 18 Monate aus-

zusetzen. 

Diese Empfehlung basiert auf Ziff. 3.1.3 und 3.1.4 des Beschlusses des Akkreditierungsrates 

„Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-

temakkreditierung“. (Drs. AR 25/2012) 
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3.3 Mängel: 

 Die Qualifikationsziele müssen so spezifiziert werden, dass sie dem Titel des Studi-

engangs Kulturwirt entsprechen und sich an den Aspekten wissenschaftliche Befähi-

gung der Absolventen, Befähigung der Absolventen, eine qualifizierte Erwerbstätig-

keit aufzunehmen, Befähigung der Absolventen zum zivilgesellschaftlichen Engage-

ment (Democratic Citizenship) und Persönlichkeitsentwicklung der Absolventen orien-

tieren. Nach der Überarbeitung sollten die spezifischen kulturwissenschaftlichen und 

kulturwirtschaftlichen Ziele des Masterstudiengangs deutlich werden. (Kriterium 2.1, 

Drs. AR 25/2012) 

 Das Studiengangkonzept muss in der Kombination der einzelnen Module stimmig 

aufgebaut sein. Das Konzept des Studiengangs muss überarbeitet werden. Erstens 

muss der Master interdisziplinäre und integrative Lehrveranstaltungen beinhalten, die 

von ausgewiesenen Fachvertretern angeboten werden. Die 26 ECTS-Punkte im I-

Bereich reichen nicht aus. Ferner ist darauf zu achten, dass insbesondere die Ver-

zahnung der Philologien und der Wirtschaftswissenschaften in der Lehre Beachtung 

findet. Hierzu muss die Universität ein entsprechendes Personalkonzept vorlegen. 

Zweitens sind innerhalb der Philologien Lehrveranstaltungen anzubieten, die eine 

einschlägige kulturwissenschaftliche Ausrichtung haben. (Kriterium 2.3, Drs. AR 

25/2012) 

Darüber hinaus stellen die Gutachter die folgenden weiteren Mängel fest: 

 Die fachlichen und überfachlichen Qualifikationsziele des Studiengangkonzepts müs-

sen sich in den Modulbeschreibungen (auf den Seiten 371-377 der Antragsdokumen-

tation bzw. der Fachwissenschaften Französisch und Niederländisch) widerspiegeln. 

Die Modulbeschreibungen müssen so überarbeitet werden, dass sie hinsichtlich der 

Qualifikationsziele, ihrer Inhalte und Umsetzung kohärent sind. Die Beschreibung der 

Qualifikationsziele der Module „Internationale Märkte“, „Advanced International and 

Interregional Economics“ muss outcomeorientiert formuliert sein. (Kriterium 2.2, Drs. 

AR 25/2012) 
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Abschnitt III: Weiterer Verlauf des Verfahrens 
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1 Stellungnahme der Hochschule 
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2 SAK-Beschluss 

Die SAK begrüßt die Stellungnahme der Universität Duisburg Essen vom 29.08.2013. Durch 

die Stellungnahme entfallen die studiengangsübergreifenden Auflagen. 

Kulturwirt (B.A.) 

Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Kulturwirt (B.A.) mit dem Abschluss 

Bachelor of Arts mit den folgenden Auflagen für die Dauer von sieben Jahren. 

1. Das Studiengangkonzept muss in der Kombination der einzelnen Module stimmig in 

Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele aufgebaut sein. Aus dem Studiengangkon-

zept muss klar hervorgehen, wie die Studierende insbesondere die unterschiedlichen 

Denkmuster der Wirtschaftswissenschaften und einer Philologie sinnvoll miteinander 

verbinden. Die Interdisziplinarität sollte nicht aus einem Nebeneinander beider Fach-

wissenschaften bestehen, sie sollte aus ihrer produktiven Verbindung entstehen. Der 

Bachelor-Studiengang muss mindestens eine interdisziplinäre und integrative Lehr-

veranstaltung beinhalten, die von ausgewiesenen Fachvertretern angeboten wird. 

(Kriterium 2.3, Drs. AR 25/2012) 

2. Es muss dokumentiert werden, dass die Lehrevaluationsergebnisse mit den Studie-

renden im Lauf des Semesters besprochen werden. (Kriterium 2.9 Drs. AR 25/2012) 

Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 

mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates "Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die System-

akkreditierung" (Drs. AR 25/2012). 

 

Kulturwirt (M.A.) 

Da der erste und der letzte von den Gutachtern festgestellte Mangel im Studiengang Kultur-

wirt (M.A.) durch die Stellungnahme beseitigt wurden, können sie entfallen. Die SAK weicht 

deshalb vom Votum der Gutachter ab und sieht von einer Aussetzung ab. Die andere Aufla-

ge bleibt bestehen, da sie noch nicht umgesetzt wurde. 

Die SAK beschließt die Akkreditierung des Studiengangs Kulturwirt (M.A.) mit dem Ab-

schluss Master of Arts mit der folgenden Auflage für die Dauer von fünf Jahren. 

1. Das Studiengangkonzept muss in der Kombination der einzelnen Module stimmig 

aufgebaut sein. Das Konzept des Studiengangs muss überarbeitet werden. Erstens 

muss der Master interdisziplinäre und integrative Lehrveranstaltungen beinhalten, die 

von ausgewiesenen Fachvertretern angeboten werden. Die 26 ECTS-Punkte im I-

Bereich reichen nicht aus. Ferner ist darauf zu achten, dass insbesondere die Ver-

zahnung der Philologien und der Wirtschaftswissenschaften in der Lehre Beachtung 

findet. Hierzu muss die Universität ein entsprechendes Personalkonzept vorlegen. 

Zweitens sind innerhalb der Philologien Lehrveranstaltungen anzubieten, die eine 



Universität Duisburg Essen, Fakultät für Geisteswissenschaften 
Kulturwirt (B.A. und M.A.), 1326-xx-2 
Akkreditierungsbericht    

 

53 

 

einschlägige kulturwissenschaftliche Ausrichtung haben. (Kriterium 2.3, Drs. AR 

25/2012) 

Die Auflagen sind innerhalb von 9 Monaten zu erfüllen. Die SAK weist darauf hin, dass der 

mangelnde Nachweis der Auflagenerfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Diese Entscheidung basiert auf Ziff. 3.1.2 des Beschlusses des Akkreditierungsrates "Regeln 

des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die System-

akkreditierung" (Drs. AR 25/2012). 

 


